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Verfahrensgang

LG Berlin, Urt. vom 29.05.2019 – 97 O 13/18



KG, Urt. vom 13.07.2021 – 5 U 87/19
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Rechtsgebiete

Immaterialgüterrecht (ab 2020) → Markenrecht



Zuständigkeit → Besonderer Deliktsgerichtsstand

Leitsatz

Deutsche Gerichte sind gem. Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO﻿ für Klagen zuständig, mit denen die Verletzung

von im Inland geschützten Kennzeichenrechten mittels eines in Deutschland abrufbaren und

bestimmungsgemäß an den inländischen Verkehr gerichteten Internetangebots geltend gemacht wird.

Nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-​VO﻿ ist auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einer Verletzung von

Rechten des geistigen Eigentums das Recht des Staates anzuwenden, für den der Schutz beansprucht

wird. Nach diesem Recht sind insbesondere das Bestehen des Rechts, die Rechtsinhaberschaft des

Verletzten, Inhalt und Umfang des Schutzes sowie der Tatbestand und die Rechtsfolgen einer

Rechtsverletzung zu beurteilen. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen
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